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Beschlussempfehlung:

Die Gemeindevertretung Korswandt beschließt, im Rahmen der Beteiligung als 
Nachbargemeinde aufgrund § 4 (2) BauGB dem vorliegenden Vorentwurf der 3. Änderung 
des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Ostseebad Heringsdorf i. V. m. dem Vorentwurf 
des Bebauungsplanes Nr. 64 „Alte Mühle Bansin Dorf“ zuzustimmen. 

Sachverhalt:

Die Gemeindevertretung Ostseebad Heringsdorf hat beschlossen, den Vorentwurf der 3. 
Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Ostseebad Heringsdorf i. V. m. dem 
Vorentwurf des Bebauungsplanes Nr. 64 „Alte Mühle Bansin Dorf“ öffentlich auszulegen und 
die Behörden und Träger öffentlicher Belange zu beteiligen. 
Die Gemeinde Korswandt wird im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange, 
Behörden und Nachbargemeinden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB beteiligt und um Abgabe einer 
Stellungnahme gebeten.
Belange der Gemeinde Korswandt sind durch die 3. Änderung des Flächennutzungsplanes 
nicht betroffen, so dass empfohlen wird, dem vorliegenden Vorentwurf der 3. Änderung des 
FNP i. V. m. dem Vorentwurf zum B-Plan Nr. 64 „Alt Mühle Bansin Dorf“ zuzustimmen. 


